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Richtlinien der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung 
und der Spitzenverbände der Krankenkassen 

nach § 106 Abs. 2 b SGB V 
zum Inhalt und zur Durchführung der 

Prüfungen nach § 106 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB V 
(Zufälligkeitsprüfung) 

 
 

Gemäß § 106 Abs. 2b SGB V vereinbaren die Kassenzahnärztliche Bundesvereini-
gung und die Spitzenverbände der Krankenkassen die nachfolgenden Richtlinien 
zum Inhalt und zur Durchführung der Prüfungen der Wirtschaftlichkeit der vertrags-
zahnärztlichen Versorgung nach § 106 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB V (Zufälligkeitsprü-
fung): 

 
§ 1 

Anwendungsbereich 
 
(1) Die Richtlinien finden Anwendung auf die Zufälligkeitsprüfung der zahnärztli-

chen und zahnärztlich verordneten Leistungen nach § 106 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 
SGB V der an der vertragszahnärztlichen Versorgung teilnehmenden Zahn-
ärzte und zahnärztlich geleiteten Einrichtungen (zugelassene Medizinische 
Versorgungszentren, zugelassene Einrichtungen nach § 311 SGB V, ermäch-
tigte Einrichtungen), die über die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen abge-
rechnet werden, es sei denn, die Leistungen werden unmittelbar von den 
Krankenkassen vergütet (z.B.: Hochschulambulanzen gemäß § 120 Abs. 2 
Satz 1 SGB V, Leistungen auf der Grundlage von Einzelverträgen nach Maß-
gabe der §§ 140a ff. SGB V). 

 
(2) Die Richtlinien sind allgemeiner Inhalt der regionalen Prüfvereinbarungen 

nach § 106 Abs. 3 SGB V. 

 
§ 2 

Zuständigkeit 
 
(1) Zuständig für die Durchführung der zahnarzt- und versichertenbezogenen Zu-

fälligkeitsprüfungen sind die Prüfungsstellen und Beschwerdeausschüsse 
nach § 106 Abs. 4 SGB V. 

 

(2) Die Zuständigkeit liegt im Falle kzv-bezirksübergreifender Berufsausübungs-
gemeinschaften bei den Prüfgremien im Bezirk der KZV des gewählten Ver-
tragszahnarztsitzes nach § 33 Abs. 3 Zulassungsverordnung-Zahnärzte (ZV-
Z). 

 

(3) Im Falle kzv-bezirksübergreifender Zweigpraxen im Sinne des § 24 Abs. 3 
Satz 3 ZV-Z liegt die Zuständigkeit bei den Prüfgremien im Bezirk der KZV 
am Vertragszahnarztsitz sowie im Bezirk der KZV am Ort der Zweigpraxis für 
die am jeweiligen Tätigkeitsort erbrachten Leistungen. 
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§ 3 
Umfang der Stichproben 

 
(1) In die Zufälligkeitsprüfungen sind je Quartal mindestens 2 % der im Bereich 

einer Kassenzahnärztlichen Vereinigung an der vertragszahnärztlichen Ver-
sorgung teilnehmenden Zahnärzte und zahnärztlich geleiteten Einrichtungen 
nach § 1 einzubeziehen (zahnarztbezogene Stichprobe). 

 

(2) In die Bildung der Quote sind alle Leistungserbringer einzubeziehen, die zum 
letzten Tag des Prüfzeitraums mindestens seit vier Quartalen zugelassen 
oder ermächtigt waren. 

 

(3) Die Vertragspartner nach § 106 Abs. 2 Satz 4 SGB V können die Bestim-
mung der zahnarztbezogenen Stichprobe nach bestimmten Leistungsmerk-
malen vereinbaren. 

 

 Abweichend von Absatz 1 können für einzelne Stichprobengruppen abwei-
chende Prüfquoten vereinbart werden. Die Quote nach Absatz 1 darf insge-
samt nicht unterschritten werden. 

 
§ 4 

Bestimmung der Stichproben 
 
Die Stichproben sind nach dem Zufallsprinzip zu bestimmen. 

 
 

§ 5 
Verfahren der Stichprobenziehung 

 
(1) Die Ziehung der zahnarzt- und versichertenbezogenen Stichprobe erfolgt bei 

den Kassenzahnärztlichen Vereinigungen. 

 

 

(2) Das Nähere zum Verfahren der Stichprobenziehung vereinbaren die Ver-
tragspartner nach § 106 Abs. 2 Satz 4 SGB V. 
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§ 6 

Prüfzeitraum 
 
(1) Die Zufälligkeitsprüfungen erfassen einen Zeitraum von mindestens einem 

Jahr. Der Prüfzeitraum endet mit dem vorletzten Abrechnungsquartal, das 
dem Quartal der Stichprobenziehung vorausgeht. 

 
(2) Eine Prüfung unterbleibt, wenn der Zahnarzt oder die zahnärztlich geleitete 

Einrichtung nach § 1 innerhalb eines zurückliegenden Zeitraums von zwei 
Jahren seit dem Tag der Stichprobenziehung einer Wirtschaftlichkeitsprüfung 
unterlag. 

 
 
 

§ 7 
Prüfgegenstand 

 
(1) Prüfungsgegenstand ist grundsätzlich das zur Abrechnung vorgelegte Leis-

tungsvolumen.  
 
(2) Behandlungen für die die Krankenkasse auf Grund des Heil- und Kostenpla-

nes, des KFO-Behandlungs-, Therapieänderungs- oder Verlängerungsantra-
ges und des Parodontalstatus die Kosten übernommen oder einen Zuschuss 
gewährt hat, unterliegen keiner nachträglichen Prüfung auf Notwendigkeit 
und Wirtschaftlichkeit, es sei denn, die abgerechneten Leistungen gehen 
über den Umfang der bewilligten Leistungen hinaus. 

 
 

§ 8 
Prüfkriterien 

 
Wenn und soweit dafür Veranlassung besteht erfolgt die zahnarzt- und versi-
chertenbezogene Zufälligkeitsprüfung nach § 106 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB V 
anhand der Kriterien nach § 106 Abs. 2a SGB V. 

 
 

 
§ 9 

Nebeneinander von Prüfarten 
 
(1) Die Zufälligkeitsprüfung erfolgt unabhängig von bereits im Rahmen des § 106 

oder 106a SGB V durchgeführten Prüfungen nach anderen Prüfarten. 
 
(2) Die Zufälligkeitsprüfung kann Veranlassung geben, ein Verfahren der sachlich-

rechnerischen Berichtigung nach § 106a Abs. 2 SGB V einzuleiten. 
 
 

§ 10 
Prüfvereinbarungen 

 
Die Partner der Vereinbarungen nach § 106 Abs. 2 Satz 4 SGB V regeln das Nähere 
zum Inhalt und zur Durchführung der Prüfungen. 
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§ 11 

Inkrafttreten 
 
Die Richtlinien treten am 01.07.2008 in Kraft und werden von der Kassenzahnärztli-
chen Bundesvereinigung und den Spitzenverbänden der Krankenkassen veröffentlicht.  
 
Köln, Bonn, Essen, Bergisch Gladbach, Kassel, Bochum, Hamburg, Siegburg 19.12.2007 
 
 

 


